
 

Waldorfschulen als Beispiel gelebter  
Schulautonomie auf dem freien Markt 

Michael Zech 

Rudolf Steiner sah in der Schul- und Lehrerautonomie die konsequente Fortsetzung der 
Emanzipation des Bildungswesens von religiösen und politisch-ideologischen Vorgaben. 
So kritisierte er schon in einem Ende des 19. Jahrhunderts publizierten Aufsatz mit dem Ti-
tel „Ein freier Blick in die Gegenwart“ die seiner Meinung nach zunehmende Tendenz, den 
Lehrern durch Verordnungen und Lehrpläne immer detailliertere Vorgaben zu machen, um 
dann festzustellen: „Nicht der Staat kann den Menschen frei machen, das kann nur die Er-
ziehung; wohl aber hat der Staat dafür zu sorgen, dass jeder den Boden findet, auf dem sei-
ne Freiheit gedeihen kann“ (Steiner, 1989, S. 236). Damit wird deutlich, worauf es dem 
entscheidenden Inspirator der Waldorfpädagogik ankam: Auf die freie Entwicklung bzw. 
Ausgestaltung von Individualität, der jede Bildung zu dienen hat. Die Überzeugung, dass 
Freiheit die entscheidende Rahmenbedingung der Individuation darstellt, wird – wie im 
Folgenden skizziert wird – in Steiners philosophischem Werk vor der Wende zum 20. Jahr-
hundert als „ethischer Individualismus“ ausgestaltet und dann während des Ersten Welt-
kriegs in den Ideen zu einer grundsätzlichen Reform der Gesellschaft, die auf eine struktu-
relle „Dreigliederung des sozialen Organismus“ abzielt, wieder aufgegriffen. 

Rudolf Steiners Idee der Schulautonomie 

Steiner maß, wie zahlreiche Rückverweise in Vorträgen und Werken belegen, seiner unter 
dem Titel „Philosophie der Freiheit“ erschienenen Ausarbeitung einer Ethik, die nicht mehr 
aus den sittlichen Geboten der Institutionen Familienoberhaupt, Staat, Gesellschaft und 
Kirche, sondern aus einer Moral abgeleitet wird, die der individuellen Selbstverpflichtung 
bzw. dem Gewissen entspringt, in seinem Lebenswerk besondere Bedeutung zu. Dort er-
fährt sein ethischer Individualismus (vgl. Götte, 2006, S. 86)1 seine Begründung: „Eine be-
sondere Art dieser Sittlichkeitsprinzipien ist die, wo das Gebot sich nicht durch äußere Au-
torität für uns kundgibt, sondern durch unser eigenes Inneres (sittliche Autonomie). Wir 
vernehmen dann die Stimme in unserem eigenen Innern, der wir uns zu unterwerfen haben. 
Der Ausdruck dieser Stimme ist das Gewissen. Es bedeutet einen sittlichen Fortschritt, 
wenn der Mensch zum Motiv seines Handelns nicht einfach das Gebot einer äußeren oder 
inneren Autorität macht, sondern wenn er den Grund einzusehen bestrebt ist, aus dem ir-
gendeine Maxime des Handelns als Motiv in ihm wirken soll“ (Steiner, 1995, S. 156). 
Letztendlich ist für Steiner das menschliche Ich die Quelle bzw. der Ausdruck aller Auto-
nomie (ebd., S. 240-242). In diesen Ideen kommt auch Steiners intensive Rezeption maß-
geblicher Vertreter des deutschen Idealismus wie Herder, Jean Paul, Schiller, Goethe, Fich-
te und Wilhelm von Humboldt zum Ausdruck. Von ihnen ist auch sein Bildungsbegriff 
                                                           
1  Die Ableitung des Steinerschen Autonomiebegriffs aus seinem Verständnis der Autonomie des Individuums 

wird von Götte (2006, S. 87-102) zusammengefasst. 

D. Randoll, M. da Veiga (Hrsg.), Waldorfpädagogik in Praxis und Ausbildung,
DOI 10.1007/978-3-658-01705-7_1, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2013



 Michael Zech 12 

maßgeblich beeinflusst, der eben auf die vernunftgestützte Autonomie des Menschen zielt 
(vgl. Zech, 2012, S. 99-101). 

Um deren Entfaltung zu garantieren, fordert Steiner im Rahmen seiner sozialen Ideen 
ein Schul- und Erziehungswesen, welches sich vor allem an den Belangen der jeweiligen 
Individuation orientiert, weshalb es sich von Fremdbestimmung möglichst freihalten müs-
se: „Da dürfen nicht von außen her, vom Staat oder vom Wirtschaftsleben her, Vorschriften 
einfließen. Autonomie, Selbstverwaltung des geistigen Lebens ist notwendig“ (Steiner, 
1979, S. 52). Steiner sah in dieser während des Ersten Weltkriegs im Rahmen seiner Drei-
gliederungsidee entwickelten Forderung nach einem autonomen Schulwesen die Rahmen-
bedingung für die von ihm dringend empfundene moralische Erneuerung der Gesellschaft. 
Diese sollte nicht länger aus kollektiv verordneten Leitbildern, sondern aus den Beiträgen, 
die der einzelne Mensch mit seinen Fähigkeiten und Intentionen in die Gesellschaft ein-
bringt, vollzogen werden: „Worauf es in der Gegenwart ankommen muss, das ist, die Schu-
le ganz in einem freien Geistesleben zu verankern. Was gelehrt und erzogen werden soll, 
dass soll nur aus der Erkenntnis des werdenden Menschen und seiner individuellen Anlagen 
entnommen sein. [. . .] Nicht gefragt soll werden: Was braucht der Mensch zu wissen und 
zu können für die soziale Ordnung, die besteht, sondern: Was ist im Menschen veranlagt 
und was kann aus ihm entwickelt werden? Dann wird es möglich sein, der sozialen Ord-
nung immer neue Kräfte aus der heranwachsenden Generation zuzuführen“ (Steiner, 1982a, 
S. 37). Insofern kritisierte er: „Denken Sie, wie in der letzten Zeit alles danach getrachtet 
hat, die Autonomie der gelehrten Bildung zurückzudrängen in der Form, dass man all die 
Dinge, die an den gelehrten Anstalten hängen, zurückgedrängt hat und das Staatsprinzip 
darüber gestellt hat. [. . .] Die Autonomie der Geistesanstalt als solcher ist vollständig zu-
rückgedrängt. [. . .] Dies liegt in der Richtung, die abführt von einer geistigen Auffassung 
der Welt. Daran denken die Menschen nicht. [. . .] Aber dass man nicht aufpasst, das ist ja 
der Beweis für die Gedankenlosigkeit des Lebens, für den Hass, den man geradezu gegen 
den Willen zum Denken hat“ (Steiner, 1982b, S. 195). 

Steiner verbindet mit solchen Aussagen im Sinne von Immanuel Kants „Sapere aude!“2 
die strukturell-politische mit der ethisch-individuellen Problemstellung. Deshalb fordert er, 
die staatliche Verantwortung solle sich nicht auf die inhaltlichen Belange der Bildung be-
ziehen, sondern im Sinne der Subsidiarität auf die Garantie ihrer Rahmenbedingungen be-
schränken. Der Staat habe „dafür zu sorgen, dass das Glück des Einzelnen nicht von Zufall 
und Willkür abhängt, sondern dass das nach Grundsätzen der Vernunft aufgebaute Ganze 
die Wohlfahrt des Individuums soweit sichert, dass letzteres in physischer und geistiger 
Richtung sich frei entwickeln kann“ (Steiner, 1989, S. 236).3 

Steiner kennzeichnet in seinen Aufsätzen und Vorträgen zur Dreigliederung und Wal-
dorfschule diese Rahmenbedingungen vor allem mit den Begriffen Freiheit, Individualität, 
Unabhängigkeit sowie Selbstverwaltung (den heute gebräuchlichen Begriff Autonomie da-
gegen verwendet er nur selten). Zur Diskussion über die theoretische Fundierung dieses 
                                                           
2 Die lateinische Wendung übernahm Kant von Horaz. Sie steht bei Kant als Substrat seines erstmals im Dezem-

ber-Heft der Berlinischen Monatsschrift von 1884 publizierten Aufsatzes „Was ist Aufklärung?“ im ersten Ab-
satz. Ihr folgt die Aufforderung: „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ [um dich aus deiner 
„selbst verschuldeten Unmündigkeit“ zu befreien] (vgl. http://www.prometheusonline.de/heureka/philosophie 
/klassiker/kant/aufklaerung.htm). 

3 Götte (2006, S. 134) verweist auf diesen frühen Aufsatz Steiners, in dem dieser das Verhältnis von Staat und In-
dividuum hinsichtlich des Erziehungswesens diskutiert. 
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Autonomieverständnisses sowie zur hermeneutischen Begründung des Autonomiebegriffs 
in Bezug auf Bildungseinrichtungen sei auf die bereits zitierte Ausarbeitung von Götte 
(2006, besonders Teil I und II) verwiesen, da auf diese Aspekte hier nicht weiter eingegan-
gen werden kann. 

Die Praxis der Autonomie der Waldorfschulen 

In Kreisen der Reformschulbewegung des frühen 20. Jahrhunderts erlebte man das staatsge-
führte Schulwesen nicht nur im wilhelminischen Deutschland, sondern auch in anderen Tei-
len Europas als unmenschliche, antiindividuelle Schmiede für obrigkeitsstaatliches Denken 
(Reble, 2004, S. 282; Schonig, 2007, S. 17-21).4 Anders aber als beispielsweise Montessori 
oder Freinet stellten Steiner und die Akteure der von ihm inspirierten Dreigliederungsbe-
wegung ihren Ansatz für die Reform des Schulwesens in ein gesellschaftliches Gesamtkon-
zept, für das sie 1919 bis zur Unterzeichnung des Versailler Vertrags offensiv öffentlich 
eintraten (Steiner, 1982a, S. 37). Als dann die Weimarer Republik nach Unterzeichnung 
dieses Vertrags mit ihrem parlamentarischen System weiterhin ein staatliches, leistungsge-
gliedertes Schulwesen statt Einheitsschulen und freie Trägerschaften präferierte, wurden 
die Aktivitäten zu einem Gesellschaftsumbau gemäß der Dreigliederungsidee von Steiner 
als vorläufig gescheitert betrachtet und eingestellt.5 In der erfolgreich gegründeten Wal-
dorfschule aber glaubte man, ein Instrument gefunden zu haben, durch welches man eine 
auf soziale Gerechtigkeit sowie die Freiheit und Initiative des Individuums abzielende Er-
ziehung würde realisieren können (Schmelzer, 1991, S. 241). In ihrem Konzept wird die 
Gewährung von Autonomie – ausgehend von der oben skizzierten Selbstbestimmung und 
Selbstregulierung des Individuums – in den sozialen und institutionellen Strukturen auf 
mehreren Ebenen gefordert. Diese im Folgenden noch genauer zu benennenden Ebenen 
(vgl. Abb. 1) kennzeichnen nach Götte die Realisierungsbedingungen für Schulautonomie 
im politisch-praktischen Prozess. 
 

                                                           
4 Auf die Fortschritts- und Technikskepsis, aus der sich die Reformschulideen ebenfalls speisen, kann an dieser 

Stelle nicht eingegangen werden. Auf diesen Bereich beziehen sich die meisten Auseinandersetzungen in der 
Beurteilung dieser Reformideen (vgl. Reble, 2004, S. 276-282). Im deutschsprachigen Raum fanden diese Ideen 
große Verbreitung durch das 1900 erstmals verlegte Buch der schwedischen Sozialreformerin Ellen Key (1992). 

5 Vgl. dazu Stockmeyer (1989, S. 664): „In den Tagen der volkspädagogischen Vorträge sah Steiner noch eine, 
wenn auch sehr geringe Möglichkeit, mit den Ansätzen zur sofortigen Verwirklichung der Dreigliederung durch-
zukommen. Als aber im August und September 1919 die Vorträge für die Lehre gehalten wurden, als der Lehr-
plan endgültig Gestalt bekam, da hatte sich schon durch die Unterwerfung der deutschen Regierung unter das 
Versailler Diktat eine Lage ergeben, in der von einer unmittelbaren Verwirklichung der Dreigliederung nicht 
mehr gesprochen werden konnte.“ Und „[. . .] der Vertrag von Versailles wurde von der deutschen Regierung 
unterzeichnet, Steiner brach seine Vortragstätigkeit für die sofortige Verwirklichung der Dreigliederung ab und 
beschränkte sich wieder ausdrücklich auf die geisteswissenschaftliche Arbeit“ (ebd., S. 666). 
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Abbildung 1: Das Spannungsfeld von Schulautonomie und staatlicher Schulaufsicht 

Pragmatisch hieß dies für die Begründer der Waldorfschule von Anfang an, mit der für die 
Schulgenehmigung und Schulaufsicht zuständigen Kultusverwaltung Teilautonomien aus-
zuhandeln.6 Da sich die Zuständigkeit des Staates für die schulischen Belange bis heute 
nicht geändert hat, prägt dieses Vorgehen grundsätzlich auch die Waldorfschulen in der 
Gegenwart. Ihrem Gesamtkonzept entsprechend streben Waldorfschulen, wie Götte auf-
zeigt, jedoch eigentlich eine weitergehende, radikalere Autonomie an,7 die letztendlich auf 
der individuellen Initiative bzw. gegenseitigen Vereinbarung von Individuen basiert. Des-
halb muss Teilautonomie aus dieser Perspektive immer als vorübergehender Kompromiss 
angesehen werden, der durch politische Veränderungen im Sinne einer Ausweitung der in-

                                                           
6 Erste Gespräche dazu fanden am 13. Mai 1919 mit dem der SPD angehörenden Kultusminister von Württem-

berg, Baruch Heymann, statt, der hier wohl seine Zustimmung zur Errichtung der Waldorfschule als Einheits-
schule mit der Möglichkeit, die Lehrer selbst auszuwählen, sofern sie hinsichtlich Vorbild und Lebenslauf den 
Ansprüchen des Kulturministeriums genügten, gab (vgl. Stockmeyer, 1989, S. 659-660). Später gewährte das 
Ministerium in einem Kompromiss die autonome Lehrplangestaltung als weiteres Element der Teilautonomie für 
die erste Waldorfschule. Durch Schulinspektion sollten jedoch den staatlichen Schulen vergleichbare Schüler-
leistungen in der dritten, sechsten und achten Klasse überprüft werden (vgl. hierzu Leber, 1974, S. 50). 

7 Zur Kennzeichnung des der Waldorfpädagogik zugrunde liegenden Autonomieverständnisses rekurriert Götte 
(2006, S. 42) unter anderem auf Timmermann (1996). Götte führt drei Kategorien Timmermanns zur Kenn-
zeichnung des radikalen Modells von Schulautonomie an: 1. Entscheidungseinheit ist die Einzelschule. 2. Die 
Einzelschule deckt ihren Bedarf an personellen und sachlichen Ressourcen ausschließlich über ihre „Kunden“. 3. 
Die ökonomische Lage der Kunden darf den Erwerb dieser Leistungen nicht beeinträchtigen. 
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dividuellen wie der institutionellen Autonomie seiner Überwindung zugeführt wird (vgl. 
dazu Leber, 1992, S. 296). 

Im Sinne der ursprünglichen Dreigliederungsidee traten Emil Molt, Rudolf Steiner und 
andere Gründungspersönlichkeiten der ersten Waldorfschule 1919 vehement für das Auto-
nomieprinzip im gesamten Kultursektor und damit im Erziehungs-, Schul- und Hochschul-
wesen ein. Erst als ihnen ihr Scheitern bewusst geworden war, setzten sie auf die Realisie-
rung der Binnenautonomie einer von Lehrern und Eltern verwalteten Schule. Diese Teilau-
tonomie betrachteten sie als Kompromiss, der von da ab sowohl in der privatschulfeindli-
chen Weimarer Republik als auch dann im Dritten Reich – trotz fragwürdiger Überlebens-
strategien durch verbale und personale Anbiederung an das NS-System – in den oben ange-
führten Kernelementen zäh verteidigt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde diese 
Teilautonomie zunächst von den Besatzungsbehörden, dann von den Kultusbehörden für 
jede Schule wieder erstritten und erfuhr erst seit den 1970er-Jahren durch gesetzliche Rege-
lungen, die in einigen Bundesländern explizit auf Waldorfschulen Bezug nehmen, eine 
strukturelle Verankerung. 

Aus dieser dem Autonomieanspruch innewohnenden zivilgesellschaftlichen Haltung er-
geben sich gegenwärtig interessante Kohärenzen zu den bis vor kurzem erhobenen Deregu-
lierungsforderungen,8 die allerdings in Deutschland bezüglich des Schulsystems nur zöger-
lich in politische Konzepte umgesetzt werden. Während Autonomie angesichts der wach-
senden Kontingenz (vgl. Götte, 2006, S. 57)9 gleichermaßen Folge und Voraussetzung der 
Globalisierung zu sein scheint, das heißt in den Forderungen nach Selbstregulierungskom-
petenz, Eigenverantwortlichkeit, Handlungskompetenz usw. im Fokus aktueller Bildungs-
konzepte steht, zögert man offensichtlich, die Schule dem freien Markt zu überlassen bzw. 
der „Risikogesellschaft“10 auszusetzen. Hier bleibt man eher auf der Ebene der im Zusam-
menhang mit der Verbesserung von Schulqualität erhobenen Forderung nach mehr 
Lehrerverantwortung und mehr Gestaltungsraum für die einzelne Schule, also bei der For-
derung nach eingeschränkter Autonomie stehen. 

Das Autonomie-Konzept der Waldorfschulen sieht die Übernahme von individueller 
Verantwortung für den schulischen Erziehungsprozess, der auf die Selbständigkeit des In-
dividuums ausgerichtet ist, in einer Wechselbeziehung mit eben diesem Bildungsziel (vgl. 
Götte, 2006, S. 146). Mit anderen Worten: Die Anbahnung individueller Selbständigkeit als 
Voraussetzung für alle Kompetenzen basiert im pädagogischen Konzept der Waldorfschule 
auf der Umsetzung durch Pädagogen, die ihren Lehrprozess auf professioneller Basis frei 
verantworten: „Der werdenden Mensch soll erwachsen durch die Kraft des von Staat und 
Wirtschaft unabhängigen Erziehers und Lehrers, der die individuellen Fähigkeiten frei ent-
wickeln kann, weil die seinigen in Freiheit walten dürfen“ (Steiner, 1982a, S. 39). Da die 
Initiative der Eltern zu Schulgründungen, ihre Mitverantwortung für den Schulbetrieb, wel-
che bis zum finanziellen Engagement reicht, und die Verantwortung des Lehrers für einen 
die Individuation begleitenden bzw. fördernden Unterricht auf der Übernahme von Verant-
                                                           
8 Die seit der Weltfinanzkrise von 2008 auftretende Skepsis gegenüber dem freien Spiel der Kräfte bringt nun wie-

derum den Befürwortern von staatlicher Lenkung Argumente; in welches Verhältnis sich obrigkeitsstaatliche 
und zivilgesellschaftliche Ansätze mittelfristig setzen, bleibt abzuwarten. 

9 Götte bezieht seine Betrachtungen über die offene, sich wandelnde Gesellschaft auf Beck (1985) und auf Luh-
mann und Schorr (1988). 

10 Der Begriff wurde von Ulrich Beck (1986) geprägt und von ihm später in der Globalisierungsdebatte erweitert 
(vgl. Beck, 2007). 
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wortung im Sinne einer Zivilgesellschaft basieren, kann diese Praxis zugleich auch als Bei-
trag zu einer zivilrechtlichen Ausgestaltung der Gesellschaft gesehen werden. 

Göttes Untersuchung ist ein wesentlicher Beitrag, diesen von Anfang an intendierten zi-
vilrechtlichen Charakter der Waldorfschule, der sich sowohl in ihrem Autonomiekonzept 
als auch in ihrem geschichtlichen Ringen um dessen Realisierung ausdrückt, einem sozio-
logischen, historischen und erziehungswissenschaftlichen Diskurs zuzuführen. Für den vor-
liegenden Beitrag ist von Interesse, wie sich der Lehrplan zu diesem Autonomiekonzept 
bzw. der im Binnenraum Schule praktizierter Schulautonomie verhält. Die zentralen Ele-
mente der in Waldorfschulen intendierten und gelebten Teilautonomie sind nach Götte: 
 

1. Freie Lehrerwahl (Autonomie des Kollegiums für personelle Erweiterung usw.) 
2. Freie Schüler- oder Elternwahl (freier Entschluss der Eltern; Vertrag auf Vertrauen 

in die Pädagogik und die Lehrer) 
3. Freie Lehrstoffwahl (Lerninhalte im Dienst der Entwicklung des Kindes) 
4. Freie Wahl der Lehrmethode 
5. Freiheit der finanziellen Selbstverwirklichung (über Geld darf kein Einfluss aus-

geübt werden auf die Pädagogik und die Selbstverwaltung der Schule; es besteht 
ein autonomes Verfügungsrecht über die Mittelverwendung, dadurch eine sachge-
rechte und rationelle Verwendung solcher Mittel; Eltern und Lehrer sollen auf die-
se Weise gemeinsam eine „freie Unternehmerschaft“ bilden) (Götte, 2006, S. 576). 

 
Diesem Autonomiekonzept sind zwei Aspekte inhärent. Der eine betrifft den oben im Zu-
sammenhang mit der Dreigliederungsidee charakterisierten Rahmen, der mit der Struktur-
formel „Freies Geistesleben“11 im weiteren und mit dem Prinzip der Selbstverwaltung der 
Schule im engeren Sinne bezeichnet wird, der andere das zentrale Prinzip, dass alle päda-
gogischen Aktivitäten – und damit auch die sie ermöglichenden Einrichtungen – aus der 
unmittelbaren Begegnung mit den konkreten Schülern legitimiert und veranlasst werden. 
Stefan Leber spricht deshalb in seiner Abhandlung über die Sozialgestalt der Waldorfschule 
von einer „sozialen“ und einer „pädagogischen Intention“,12 wobei er nachweist, dass Ru-
dolf Steiner selbst die aus seiner Erkenntnistheorie abgeleiteten pädagogische Intention ge-
genüber der sozialpolitischen Komponente eine höhere Bedeutung eingeräumt hat (Leber, 
1974, S. 22). Mit anderen Worten: In den Waldorfschulen geht es um das Primat eines pä-
dagogischen Prozesses, der – und darin sahen die Schulgründer einen revolutionierenden 
Ansatz – nicht mehr aus weltanschaulichen oder gesellschaftsideologischen Zielvorgaben, 
sondern aus dem Realisierungsbedürfnis des zu unterrichtenden bzw. in seiner Entwicklung 
zur Individuation zu begleitenden Kindes oder Jugendlichen motiviert wird (Leber, 1974, 
S. 34-35). Nicht ökonomische oder administrative Kategorien, sondern die unmittelbar 
wahrgenommenen pädagogischen Notwendigkeiten sollen die curriculare und institutionel-
le Ausgestaltung der Schule prägen. 

                                                           
11 Bei Götte (2006, S. 142-144) wird die Idee der Dreigliederung in die Systeme „Geistesleben“, „Rechtsleben“ 

und „Wirtschaftsleben“ zusammenfassend erläutert. Für den Bereich „Geistesleben“ wird als Kontingenzformel 
das Prinzip „Freiheit“, also Autonomie, ermittelt. 

12 Rudolf Steiner charakterisiert diese beiden Intentionen in einem 1919 für die Zeitschrift Soziale Zukunft ge-
schriebenen Artikel: „Die Pädagogische Zielsetzung der Waldorfschule in Stuttgart“ (Steiner, 1982a, S. 266-
276). 
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Eine so angesetzte Pädagogik basiert zum großen Teil auf der individuellen Beziehung 
zwischen Lehrer und Schüler, da der Lehrer – wiederum in autonomer Verantwortung – 
gleichsam als Berufsethos, die Aufgabe hat, seine Fach- und Sachkompetenz für die Ent-
wicklung der ihm anvertrauten Schüler einzusetzen. Leber fasst diesen Begründungszu-
sammenhang wie folgt zusammen: „Die Schule hat den werdenden Menschen in seiner Au-
tonomie zu respektieren, d. h. sie sollte sich in ihrem pädagogischen Handeln an dem Fä-
higkeitenwesen und der Entwicklung des Kindes orientieren. Nicht durch Vorschriften und 
Reglementierungen von außen durch eine [staatliche] Schulverwaltung, sondern allein 
durch die konkreten Erfordernisse am Kinde, die Kenntnis seiner persönlichen Situation 
sowie der menschlichen Entfaltung einerseits und der Erfahrung als Zeitgenosse und be-
wusster Angehöriger der Gesellschaft andererseits kann die Lehrerschaft zu einem gesun-
den Ausgleich der verschiedenen Anforderungen kommen, die dem Kind gerecht werden. 
Das setzt jedoch das Recht auf Selbstbestimmung voraus. Bisher war indessen im Schulbe-
reich wenig von der notwendigen Freiheit verwirklicht“ (Leber, 1974, S. 34). 

Dies bedeutet, dass sich Schule in einer konkret-individuellen Vertragssituation zwi-
schen einem Schüler bzw. den Erziehungsberechtigten und den erziehenden Lehrern reali-
siert.13 Daraus folgt, dass diese Schule von einer Lehrerschaft verantwortet werden sollte, 
die dieses Prinzip frei bejahen und realisieren möchte, sowie einer Schüler- und Eltern-
schaft, die den Lehrern zutraut, den Entwicklungsprozess der ihnen anvertrauten Kinder 
und Jugendlichen im Sinne ihrer Individuation fachlich kompetent zu unterstützen. 

Ein so angesetztes Autonomie-Konzept muss dynamisch verstanden werden als ein sich 
konzentrisch verbreitendes System vom konkreten pädagogischen Prozess bis zur Selbst-
verwaltung der in einer solchen pädagogischen Einrichtung zusammengeschlossenen Leh-
rer und Eltern (Schüler) und weiter bis zu freien Zusammenschlüssen autonomer Schulen 
im Sinne der Interessensvertretung, Qualitätssicherung und politischen Koordination auf 
Länder- und Bundesebene und schließlich weiter bis in Qualitätsverabredungen im Sinne 
eines Markenschutzes auf internationaler Ebene (vgl. Abb. 2). Ein solches Konzept basiert 
auf der Idee autonom handelnder Einheiten, die aus dieser Autonomie in jeweiligen asso-
ziativen Zusammenschlüssen ihre Interessen vertreten bzw. Handlungen koordinieren, inso-
fern es ihren jeweiligen Intentionen entspricht. Hier wird also eines der zentralen Anliegen 
der Aufklärung weitergeführt: die Idee des den Staat legitimierenden Gesellschaftsvertrags, 
den die Einzelnen zur Wahrung ihres individuellen Wohls schließen, hier jedoch weiter ge-
dacht zur Emanzipation des Bildungswesens aus der staatlichen Unternehmerschaft (bei 
Leber, 1974, S. 31-43 unter der Kapitelüberschrift „Freies Geistesleben und freie Schule“ 
diskutiert). Damit knüpft das Autonomiekonzept sowohl an die Genossenschaftsidee (ebd., 
S. 38) als auch an moderne Entwicklungen zur Zivilgesellschaft an, die auf Initiative, frei-
em Engagement und der Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für das Allge-
meinwohl basieren. 

In Bezug auf die Realisierung dieser Autonomie in Waldorfschulen muss in der bisheri-
gen Geschichte demnach immer von Teilautonomie gesprochen werden, denn sie wird im 
Rahmen der staatlichen Schulgenehmigung und Schulaufsicht realisiert. Dies schließt ein, 
dass mit der Vorbereitung der staatlich definierten Prüfungen als Zugangsberechtigungen 

                                                           
13 Über die Wahrnehmung der Belange des Kindes, das gemäß der Waldorfpädagogik grundsätzlich als autonomes 

Individuum aufzufassen ist, durch die Eltern siehe Leber (1974, S. 193-195) und über den Charakter der Ver-
tragssituation ebd., S. 195-196. 
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zu weiterführenden Bildungseinrichtungen Ziele akzeptiert werden, die nicht aus der oben 
skizzierten individuell aus der Lehrer-Schüler-Begegnung verantworteten pädagogischen 
Vorgehensweise abgeleitet werden, sondern als gesellschaftlich-staatliche Zielvorgaben 
verfolgt werden. 

 

 
Abbildung 2: Idealtypische Darstellung des sich konzentrisch erweiternden 

Autonomiekonzeptes 

Dass sich pädagogisch autonome Lehrer in einem Kollegium zusammenschließen, um dort 
ihr Wirken abzustimmen, verlangt demokratische bzw. republikanische Schulstrukturen. 
Schulführung und Rechtsvertretungen der Institution werden in Delegationen wahrgenom-
men, direktorale Strukturen, die von außerhalb in die Schule eingesetzt werden, werden im 
Widerspruch zu diesem pädagogischen Konzept gesehen (Leber, 1992, S. 24 sowie ebd. im 
Kapitel: Die Sozialgestalt der Waldorfschulen, S. 298ff.).14 Die Ablehnung hierarchischer 
Strukturen gilt nicht nur gegenüber staatlichen Behörden, sondern auch gegenüber dem 
vereinsmäßigen Zusammenschluss der Schulen im Bund der Freien Waldorfschulen und 
gegenüber den Landesarbeitsgemeinschaften der Waldorfschulen, die sich wegen der unter-
                                                           
14 Der republikanisch-demokratische Selbstverwaltungsimpuls wird von Steiner 1919 gefordert und in der ersten 

Waldorfschule veranlagt. Er blieb seither Identitätsmerkmal, wobei die Praxis vielfältige Formen und Wandlun-
gen aufwarf. Dazu Leber (1974, S. 72-77) sowie Steiners Vortrag „Freie Schule und Dreigliederung“ (Steiner, 
1982a, S. 35-44). 
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schiedlichen Schulrechtsbedingungen in den verschiedenen Bundesländern zur gemeinsa-
men Interessenvertretung auf Länderebene gebildet haben. Solche Zusammenschlüsse sind 
zweckorientiert und basieren auf Verabredungen, die der Qualitätssicherung, der politi-
schen Arbeit, der Öffentlichkeitsarbeit und der Einrichtung eines Solidaritätsverbundes vor 
allem in der Aufbauphase einer neugegründeten Schule geschuldet sind. Auch hier basiert 
Verbindlichkeit auf Freiwilligkeit. Hierarchische Strukturen, die die Schulautonomie bein-
trächtigen, werden abgelehnt. 

Das Prinzip der finanziellen Selbstverwirklichung ist in diesem Konzept zunächst als 
Vorbedingung für die oben genannte Teil- oder Binnenautonomie zu verstehen (vgl. Götte, 
2006, S. 576-579).15 Wenn mit Geldflüssen keine Entscheidungsbefugnisse verbunden 
werden, setzt dies vertragsähnliche Vereinbarungen bzw. akzeptierte Verfahrensweisen vo-
raus, in denen die Geldgeber diese Haltung akzeptieren. Sie beruhen selbstverständlich im-
mer darauf, dass sich ein Geldgeber mit dem, was er finanziert, identifiziert oder zumindest 
akzeptiert, dass mit seinem Geld vorher kommunizierte Zwecke realisiert werden. Auf die 
Rechtsstrukturen (Vereine oder Stiftungen, in einzelnen Fällen Genossenschaften), auf die 
verfassungsmäßig verankerte Förderung von Schulen in freier Trägerschaft, auf die Eltern-
beiträge und die ihnen zugrunde liegenden Solidarprinzipien soll hier nicht näher eingegan-
gen werden. Das Grundprinzip, dass weder durch Elternzahlungen noch durch staatliche 
Zuschüsse oder sonstige freie Zuwendungen Einfluss auf den Kernbereich der oben skiz-
zierten Binnenautonomie genommen werden soll, hat ihre Grenzen. Sie liegen seitens der 
Eltern darin, im Sinne des freien Marktes ihr Kind an- oder abmelden zu können. Damit 
nehmen sie insofern Einfluss, als eine aufkommende Unzufriedenheit mit der Unterrichts-
qualität immer auch ökonomische Auswirkungen auf eine Schule haben wird, weil sie von 
Elternbeiträgen finanziell abhängig ist. Die Basis für diese Bestätigung oder Verneinung ist 
der frei geschlossene Vertrag. Diese Struktur wirkt auf die Autonomie einer Bildungsein-
richtung stärkend, weil sie Unterrichtsqualität zum Bezugspunkt hat. Damit der Zufrieden-
heit der Eltern nicht die Vorteilsnahme einer erkauften besonderen Förderung des Kindes 
zugrunde liegen kann, werden Schulgeldzahlungen in der Regel von einem Vertrauensgre-
mium der Eltern verwaltet, den Lehrern wird die Kenntnis des Einzelfalls vorenthalten. 

Die heute in der Bundesrepublik Deutschland gewährten staatlichen Zuschüsse basieren 
zum einen auf einer Substanzgarantie, die für Privatschulen bzw. Schulen in freier Träger-
schaft im Artikel 7 des Grundgesetzes garantiert ist (vgl. Götte, 2006, S. 603-613), und zum 
anderen auf dem Ersatzschulstatus, was bedeutet, dass diese Schulen eine öffentliche, staat-
lich garantierte Aufgabe wahrnehmen (ebd., S. 605). Der Staat knüpft diese gesetzlich defi-
nierten Zuschüsse je nach Länderrecht an Schülerzahlen und Unterrichtsangebote, wobei 
als Bezugsgröße der an staatlichen Schulen gegebene Pflichtunterricht dient. Zudem macht 
er seine finanzielle Förderung in einigen Bundesländern von der erfolgreichen Absolvie-
rung von staatlichen Schulabschlüssen abhängig. Insofern erfährt die schulische Autonomie 
Einschränkungen, die sich auch auf das Lehrangebot und damit auf die Lehrpläne auswir-
ken, das heißt, dass pädagogisch als sinnvoll erachtete Unterrichtsangebote häufig aus öko-
nomischen Gründen nicht realisiert werden können. Trotzdem leisteten sich die Waldorf-
schulen aber von Anfang an künstlerische, handwerkliche und kulturelle Angebote, die 
vom Schulprofil der öffentlichen Regelschulen abweichen. 

                                                           
15 Dort wird als Beitrag zu den ökonomischen Konsequenzen von Schulautonomie auf Hardorp (1996) verwiesen. 
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